
5. Кар. — Rechtsmittel 1

(3) Wird das persönliche Erscheinen eines 
inhaftierten Angeklagten nicht angeordnet, 
ist ihm ein Verteidiger zu bestellen.

§ 296
Mitwirkung der Bürger
(1) Das Rechtsmittelgericht hat unter Be
rücksichtigung des Uberprüfungscharakters 
des Rechtsmittelverfahrens eine differen
zierte Mitwirkung der Bürger zu gewähr
leisten und, insbesondere bei Durchführung 
einer eigenen Beweisaufnahme, unter die
sem Gesichtspunkt den Ort der Hauptver
handlung zu bestimmen.
(2) Vertreter der Kollektive, gesellschaftli
che Ankläger oder gesellschaftliche Vertei
diger haben das Recht, soweit die gesetz
lichen Voraussetzungen vorliegen, auch 
dann am Rechtsmittelverfahren mitzuwir
ken, wenn sie an der Verhandlung erster 
Instanz nicht teilgenommen haben.
(3) Beabsichtigt das Rechtsmittelgericht, 
ausnahmsweise eine eigene Beweisauf
nahme durchzuführen, hat es den Vertreter 
des Kollektivs, der an der Hauptverhand
lung erster Instanz teilgenommen hat, zu 
laden, wenn dessen Mitwirkung zur Auf
klärung des Sachverhalts oder aus anderen 
Gründen notwendig ist.
(4) Für den Fall der Durchführung einer 
eigenen Beweisaufnahme ist der gesell
schaftliche Ankläger oder der gesellschaft
liche Verteidiger, der an der Hauptver- 
handlung erster Instanz teilgenommen hat, 
ebenfalls zu laden. Anderenfalls ist der 
gesellschaftliche Ankläger oder der gesell
schaftliche Verteidiger vom Termin der 
Hauptverhandlung zu benachrichtigen.

Hanptverhandlung
§297
(1) Nach dem Beginn der Hauptverhand
lung hält der Berichterstatter seinen Vor
trag über das bisherige gerichtliche Verfah
ren.
(2) Hierauf werden der Staatsanwalt sowie 
der Angeklagte und sein Verteidiger mit 
ihren Ausführungen und Anträgen gehört. 
Wer das Rechtsmittel eingelegt hat, wird 
zuerst gehört

§298
(1) Das Protokoll über die Verhandlung 
erster Instanz und andere dem Urteil erster 
Instanz zugrunde liegende Schriftstücke 
werden verlesen, soweit sie für die Ent
scheidung von Bedeutung sind.

(2) Das Gericht kann, soweit dies erforder
lich ist, ausnahmsweise eine eigene Be
weisaufnahme durchführen, wenn der An
geklagte anwesend ist.

§299
Urteil und Beschluß
(1) Die Hauptverhandlung schließt mit der 
Verkündung des Urteils oder des Einstel
lungsbeschlusses.
(2) Das Urteil lautet:
1. auf Zurückweisung des unbegründeten 

Rechtsmittels;
2. auf Abänderung des angefochtenen Ur

teils;
3. auf Aufhebung des angefochtenen Ur

teils und Zurückverweisung der Sache 
an das Gericht erster Instanz oder ein 
benachbartes Gericht gleicher Ord
nung.

Hat das Gericht unter Verletzung des § 30 
des Gerichtsverfassungsgesetzes oder der 
§§ 4, 11 Absatz 2 oder 14 Absatz 1 Ziffer 2 
der Militärgerichtsordnung entschieden, 
wird die Sache an das zuständige Gericht 
verwiesen.
(3) Die Einstellung des Verfahrens durch 
Beschluß kann unter den gleichen Voraus
setzungen ausgesprochen werden wie bei 
den Verfahren erster Instanz (§§ 247 bis 
249).

Anmerkung: Vgl. Anm. nach § 293 StPO. 

§300
Notwendige Aufhebung 
und Zurückverweisung
Das angefochtene Urteil ist aufzuheben und 
die Sache zurückzuverweisen, wenn
1. das erkennende Gericht nicht vor

schriftsmäßig besetzt war;
2. das erkennende Gericht nach §30 des 

Gerichtsverfassungsgesetzes oder §§4, 11 
Absatz 2 oder 14 Absatz 1 Ziffer 2 der 
Militärgerichtsordnung sachlich unzu
ständig war;

3. die Hauptverhandlung in Abwesenheit 
eines Beteiligten, dessen Anwesenheit 
das Gesetz vorschreibt, stattgefunden 
hat;

4. das Urteil auf Grund einer Hauptver
handlung ergangen ist, bei der die Vor
schriften über die Öffentlichkeit des 
Verfahrens verletzt sind;

5. die Vorschriften über das Recht auf Ver
teidigung verletzt worden sind.
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